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bie .fjochjpannungSfiröme führen. 9lüerbingS fxnb unter
gemiffen Umfiänben auch fdfjon Spannungen unter 300
«oit feï>r bebenflicf), fo baff ein Sbealoerfagren in ber
eleftroffopifcgen ißrüfung roofjt nod) nic£)t oorliegt.

jR«$stell«n8$wesen.
©(htoeizettfdje 3ç«tralftcïlc fiir baS 2lu$ftcHuttgSniefcu.

der non ber «unbeSoerfammlung am 9. 91prit betreffenb
bie ©uboentionterung einer <Sc^rDeigeri[cf)en gentralfteüe
für baS SluSfiellungSmefen gefaxte «unbeSbefchïitg I)at
folgenben «Bortlaut:

1. der «unb unterftutjt bie nom fdjmeijerifcfjen
|)anbelS« unb Snbuftrieoerein, nom fct)roeijerifc|en ©e=

roetbenerein unb nom fcgmeizerifcgen «auernoerbanb
unter bem «tarnen „©chweizerifdje ßentrolfteße für 2luS«

fteüungSmefen" ju grünbenbe Snfütution burcg eine

jäf)rtidt)e ©uboention, meiere im «Rinimum Sr. 20,000
beträgt.

2. 3»»ecf, Aufgaben unb Drganifation biefer Snfti«
tution finb in einem DrganifationSreglement feftjufe^en;
baSfelbe ift bent «unbeSrat zur ©enegmigung ju unter«
breiten.

3. 3"ï «ßagrung ber Sntereffen aüer übrigen am
üluSfteüungSwefen beteiligten Kreife bezeichnet ber «un«
beSrat delegierte, welche mit benigen ber brei in 2Irt. 1

genannten «erbänbe bie für bie Seitung ber Snftitution
einzufegenbe ftänbige Kommiffiott bilben. die ffaljl ber
delegierten ift im ferganifationSreglement fefijufe^en.

4. die |)öbe ber ©uboention wirb aüjährlid) im
«ubget fefigefegt; für baS Safjr 1908 beträgt biefelbe
Sr. 20,000.

5. diefer «efcglug tritt, als nicfjt aügemein oerbinb«
licger Statur, fofort in Kraft.

6. der «unbeSrat ift mit ber «oüziegung besfelben
beauftragt.

Die Hronsteiner email ?a$$a<kn färben.
(Korr.)

die gaffabefarben, welche in 50 Stüancen tau flieg finb,
mürben fegon nor einigen Sagren mit ganz bebeutenbem
©rfolge in ben fcgmeiz- «au« unb 3«^"ftttefreifen ein«

geführt, ©âmtlidge Stüancen erfjärten frfjon nacg einigen
dagen ju einer emailgarten, wafdgbaren unb wetterfefien
Trufte, gleidgoiel auf meinem Untergrunbe, ob SRörtel,
ßolj, ©tein, ©ifen, ©ipS :c,

«ei oorfcgriftSgemäger Slnmenbung, weldge überaus
einfadt) unb bager jeitfparenb ift, lönnen bie Slnftricge
niemals reigen, nod) blättern, den Delfarben, meldje
etroa noch für gaffaben nertnenbet werben, lönnen bie

KronfteinerS @mail=Saffabefarben frfjon barum oorge«
Zogen werben, raeil biefe neben weit größerer «iüigteit
bie «orteile ber Delfarben oöüig befigen, aber niemals
tnie (entere bie Slusbünftung beS SRauerroerleS oerginbern.
die golge banon ift, baff bie Kronfleiner ©mail«Saffabe«
färben fid) göcgfi innig mit bem SRauerwerf nerbinben
unb nerbunben bleiben unb alle «BitterungSmedgfel er«

folgreicg überrounben tnerben.

die genannten gaffabefarben merben als trocleneS
fd^on gebrauchsfertiges Sarbenpuloer Ijergeftetlt, baS nur
mit taltem «Baffer angerührt ju merben braucht.

die Kronfteiner Sarben finb feuerfidher unb mirfen
ftarî beSlnfijierenb ; ein weiterer enormer «orteil liegt
barin, baff biefe in einem einzigen «nftrieg ooülommen
egal unb beffer als jmei Sagen Deifarben bedien, ©in

«orroeifeln mit Kalfmitcg entfällt fomit. die ©rfparniS
an SRaterial für «orgrunbieren unb ben ^weiten 9ln-
ftridh, ferner an Arbeitszeit, ©eruftmaterial ift alfo folof«
fat, nicht weniger godg anzufdjlagen ift bie fef>r grofje
Annegmlidgfeit non ber faft gänzlichen Unabhängigleit
oom «Better, bag ferner bei Snaermnftricgen oon ©e«
bäuben aüer Art, inSbefonbere Sabrif'en, bie Störungen
auf ein SRinimum rebujiert werben, die S^rbe ift
nach öem Strich fchon in 1—2 ©tunben ooüfommen
trorten unb nidtjt mehr abfärbenb, eS lägt fidh bann feljr
teictjt barauf fchablonieren unb malen, ©afe unb dämpfe
greifen bie Sarben nicht an unb finb baher biefe ein

mirlticheS ^bealanfiricï)mittel für Sa^rifen, Äafernen,
©chuten, ©pitäler 2C. weil fie augerbem noch mafdEjbar
unb antifeptiftf) finb.

Slucf) für Slnftriche non ©chuppen, Zäunen ?c. auS
roljem ^olz bewähren fie fid) ausgezeichnet.

Slüeinnetfauf für bie ©<f)meiz: ^). dröger, ©ötge«
ftrage 22, ßürich I.

Uersd>iede«e$.
$u ©t. 9Rorih bradh am 27. 9Ipril abenbS 10 Ugr im

«rettermagajin beS ^errn «aumeifter ©aflifch
Seuer auS. daS ©ebäube brannte noüftänbig nieber.
der ©ctjaben ift bebentenb. die «ranburfadfie ift noch
unbelannt.

©tbg. SorftU)cfcn. S" frer forftlichen ©efeggebung
traten bem ©efchäftSbericgt beS eibgen. departe«
mentS beS S"«eren jnfolge feine «eränberungen ein.
2lct)t Slantone hatten ©nbe 1907 ihre ©cfeggebuitg nod)
nidjt in ©inflang gebracht mit bem «unbeSgefet3 über
bie Sarftpolizei nom 11. Dftober 1902. die Anzahl
ber wiffenfchaftlid) gebilbeten Sarftbeamten ber @tb«

genoffenfdhaft, ber Kantone unb non ©tabt, unb anbetn
©emeinben unb Korporationen belief fid) auf 189, bie«

jenige ber Unterförfter unb «annwarte, bie einen «unbeS«
beitrag bezogen, auf 1032. die «efolbungen famt dag«
gelber biefer Sorfibeamten unb bie an biefelben auSge«
richteten «unbesbeiträgefteüen fidh mienadjfieht zafammen:
Sür baS höhere Sorftperfonal «efolbungen unb daggelber
Sr. 737,600.90, «unbeSbeiträge Sr. 1.96,576.30. Sür
baS untere Sorftperfonal Sr. 1,001,734.59 bezw. Sr-
142,744.85. Qufammen Sr. 1,739,325.49, bezw. Sr.
339,321.15.

Sorftfurfe zur ^eranbilbung beS untern Sorftper«
fonalS fanben im «eriçhtsjahr fiebert ftatt, nämlich brei.
orbentlidje adjtwödjentliche, ein fed)Smöd)ent[id)er, zwei
oierzehntägige ©tfagfurfe unb ein «annmartenfurS oon
gleicher dauer. «om «unbeSrat würben für bie «ßalb«
oermeffung 16 driangulationen oierter Drbnung mit
956 fünften genehmigt unb bie detailaufnahme oon
4,572 ha «Salbungen oorfchriftSgemäfj ausgeführt be«

funben. daS ©efamtmalbareal ber ©cgweiz beftunb
©nbe 1907 auS 887,645 lia. ©S würben 33 auf ©cgug«
walbungen haftenbe dienftbarfeiten abgelöft. die 9lb=

löfungSbeträge in ©elb beliefen fid) auf Sr- 80,268;
bie abgetretene «Balbftädje mifjt 11,13 ha, ^rooiforifche
unb befinitioe «BirtfdjaftSpläne würben über 10,610 ha
neuerfteüt unb über 11,340 ha fanben iReoifionen ftatt.
Sn fämttichen öffentlichen «Salbungen ber ©chweiz wur«
ben im «ericf)tSjahr 1,851,520 ßolz genügt, «et
ben Kulturen famen zur «erwenbung: a) üiabelholz«
pflanzen 17,661,836 ©tücf; b) Saubholz 3,190,340 ©tücf;
Zufammen 22,477,793 ©tücl. SRit ôilfe oon «unbeS«
unterftügung würben in ©djugmalbungen 23 «Beg«
bauten in einem Kofienbetrag oon Sr. 130,551 auS«

geführt, die «eugrünbung oon ©djugmalbungen bur^
Slufforftun gen, oerbunben mit ©ntmäfferungen unb «er«
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die Hochspannungsströme führen. Allerdings sind unter
gewissen Umständen auch schon Spannungen unter 300
Volt sehr bedenklich, so daß ein Jdealverfahren in der
elektroskopischen Prüfung wohl noch nicht vorliegt.

Z»55tè»IMgîM5èN.
Schweizerische Zentralstelle für das Ausstellungswescu.

Der von der Bundesversammlung am 9. April betreffend
die Suboentionierung einer Schweizerischen Zentralstelle
für das Ausstellungswesen gefaßte Bundesbeschluß hat
folgenden Wortlaut:

1. Der Bund unterstützt die vom schweizerischen
Handels- und Industriellerem, vom schweizerischen Ge-
werbeverein und vom schweizerischen Bauernverband
unter dem Namen „Schweizerische Zentralstelle für Aus-
stellungswesen" zu gründende Institution durch eine

jährliche Subvention, welche im Minimum Fr. 20,000
beträgt.

2. Zweck, Aufgaben und Organisation dieser Jnsti-
tution sind in einem Organisationsreglement festzusetzen;
dasselbe ist dem Bundesrat zur Genehmigung zu unter-
breiten.

3. Zur Wahrung der Interessen aller übrigen am
Ausstellungswesen beteiligten Kreise bezeichnet der Bun-
desrat Delegierte, welche mit denigen der drei in Art. 1

genannten Verbände die für die Leitung der Institution
einzusetzende ständige Kommission bilden. Die Zahl der
Delegierten ist im L)rganisationsreglement festzusetzen.

4. Die Höhe der Subvention wird alljährlich im
Budget festgesetzt; für das Jahr 1908 beträgt dieselbe

Fr. 20,000.
5. Dieser Beschluß tritt, als nicht allgemein verbind-

licher Natur, sofort in Kraft.
6. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung desselben

beauftragt.

vie Mimeiner email fassaâen - färben.
(Korr.)

Die Fassadefarben, welche in 50 Nüancen käuflich sind,
wurden schon vor einigen Jahren mit ganz bedeutendem
Erfolge in den schweiz. Bau- und Jndustriekreisen ein-
geführt. Sämtliche Nüancen erhärten schon nach einigen
Tagen zu einer emailharten, waschbaren und wetterfesten
Kruste, gleichviel auf welchem Untergrunde, ob Mörtel,
Holz, Stein, Eisen, Gips zc.

Bei vorschriftsgemäßer Anwendung, welche überaus
einfach und daher zeitsparend ist, können die Anstriche
niemals reißen, noch blättern. Den Oelsarben, welche
etwa noch für Fassaden verwendet werden, können die

Kronsteiners Email-Fassadefarben schon darum vorge-
zogen werden, weil diese neben weit größerer Billigkeit
die Vorteile der Oelsarben völlig besitzen, aber niemals
wie letztere die Ausdünstung des Mauerwerkes verhindern.
Die Folge davon ist, daß die Kronsteiner Email-Faffade-
färben sich höchst innig mit dem Mauerwerk verbinden
und verbunden bleiben und alle Witterungswechsel er-
folgreich überwunden werden.

Die genannten Fassadefarben werden als trockenes
schon gebrauchsfertiges Farbenpulver hergestellt, das nur
mit kaltem Wasser angerührt zu werden braucht.

Die Kronsteiner Farben sind feuersicher und wirken
stark desinfizierend; ein weiterer enormer Vorteil liegt
darin, daß diese in einem einzigen Anstrich vollkommen
egal und besser als zwei Lagen Oelsarben decken. Ein

Vorweiseln mit Kalkmilch entfällt somit. Die Ersparnis
an Material für Vorgrundieren und den zweiten Aw
strich, ferner an Arbeitszeit, Gerüstmaterial ist also kolos-
sal, nicht weniger hoch anzuschlagen ist die sehr große
Annehmlichkeit von der fast gänzlichen Unabhängigkeit
vom Wetter, daß serner bei Jnnenanstrichen von Ge-
bäuden aller Art, insbesondere Fabriken, die Störungen
aus ein Minimum reduziert werden. Die Farbe ist
nach dem Strich schon in 1—2 Stunden vollkommen
trocken und nicht mehr abfärbend, es läßt sich dann sehr
leicht darauf schablonieren und malen. Gase und Dämpfe
greifen die Farben nicht an und sind daher diese ein

wirkliches Jdealanstrichmittel für Fabriken, Kasernen,
Schulen, Spitäler zc. weil sie außerdem noch waschbar
und antiseptisch sind.

Auch für Anstriche von Schuppen, Zäunen zc. aus
rohem Holz bewähren sie sich ausgezeichnet.

Alleinverkauf für die Schweiz: H. Tröger, Göthe-
straße 22, Zürich I.

Ju St. Moritz brach am 27. April abends 10 Uhr im
Brettermagazin des Herrn Baumeister Caflisch
Feuer aus. Das Gebäude brannte vollständig nieder.
Der Schaden ist bedeutend. Die Brandursache ist noch
unbekannt.

Eidg. Forstwesen. In der forstlichen Gesetzgebung
traten dem Geschäftsbericht des eidgen. Departe-
ments des Inneren zufolge keine Veränderungen ein.
Acht Kantone hatten Ende 1907 ihre Gesetzgebung noch
nicht in Einklang gebrocht mit dcm Bundesgesetz über
die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902. Die Anzahl
der wissenschaftlich gebildeten Forstbeamten der Eid-
genossenschaft, der Kantone und von Stadt, und andern
Gemeinden und Korporalionen belief sich auf 189, die-
jenige der Unterförster und Bannwarte, die einen Bundes-
beitrag bezogen, aus 1032. Die Besoldungen samt Tag-
gelder dieser Forstbeamten und die an dieselben ausge-
richteten Bundesbeiträge stellen sich wie nachsteht zusammen:
Für das höhere Forstpersonal Besoldungen und Taggelder
Fr. 737,600.90, Bundesbeiträge Fr. 196,576.30. Für
das untere Forstpersonal Fr. 1,001,734.59 bezw. Fr.
142,744.85. Zusammen Fr. 1,739,325.49, bezw. Fr.
339,321.15.

Forstkurse zur Heranbildung des untern Forstper-
sonats fanden im Berichtsjahr sieben statt, nämlich drei,
ordentliche achtwöchentliche, ein sechswöchentlicher, zwei
vierzehntägige Ersatzkurse und ein Bannwartenkurs von
gleicher Dauer. Vom Bundesrat wurden für die Wald-
Vermessung 16 Triangulationen vierter Ordnung mit
956 Punkten genehmigt und die Detailaufnahme von
4,572 da Waldungen vorschriftsgemäß ausgeführt be-

funden. Das Gesamtwaldareal der Schweiz bestund
Ende 1907 aus 887,645 Im. Es wurden 33 auf Schutz-
Waldungen haftende Dienstbarkeiten abgelöst. Die Ab-
lösungsbeträge in Geld beliefen sich auf Fr. 80.268;
die abgetretene Waldfläche mißt 11,13 Im. Provisorische
und definitive Wirtschaftspläne wurden über 10,610 Im
neuerstellt und über 11,340 Im fanden Revisionen statt.
In sämtlichen öffentlichen Waldungen der Schweiz wur-
den im Berichtsjahr 1,851,520 Holz genutzt. Bet
den Kulturen kamen zur Verwendung: a) Nadelholz-
pflanzen 17,661,836 Stück; b) Laubholz 3,190,340 Stück;
zusammen 22,477,793 Stück. Mit Hilfe von Bundes-
Unterstützung wurden in Schutzwaldungen 23 Weg-
bauten in einem Kostenbetrag von Fr. 130,551 aus-
geführt. Die Neugründung von Schutzwaldungen durch
Aufforstungen, verbunden mit Entwässerungen und Ver-


	Die Kronsteiner Email-Fassaden-Farben

